
Dienstvorschriften
für die

LeKion.
8- 1.

Im Dienste besteht der bei jedem bewaffneten Körper nothwendige unbedingte Gehorsam.

8 2.

Die ganze Legion kommandirt der Legionskommandant ; unter ihm stehen die fünf Korpskommandanten , denen die

Kompagniekommandanten untergeordnet find.

8- 3.

In den einzelnen Kompagnien kommandirt der Hauptmann , dem ein Oberleitmann , drei Leitmänner , zwei Feld¬

webel und zwölf Führer untergeordnet find.

8- 4.

Hat sich irgend ein Wehrmaun über einen besonderen militärischen Auftrag ausgewiesen , so ist demselben von

allen Wehrmännern der akademischen Legion , sie mögen was immer für einem Korps angehören , bei seinen dießfälligen

Anordnungen Folge zu leisten.

8 5-

Zur Unterscheidung tragen die Chargen , jedoch nur im Dienste , besondere Abzeichen und zwar die Hauptleute und

Leitmänner Schärpen , die Feldwebel und Führer weiße bewegliche Litzen am Rockkragen.

8- 6.

Jeder Wehrmann ist verpflichtet , den ihn treffenden Nachtdienst selbst zu übernehmen , oder in wichtigen Verhinde¬

rungsfällen wenigstens zwölf Stunden früher eine aufrechte ^ Entschuldigung vorzubringen und einen Ersatzmann zu stellen,

widrigenfalls solcher auf seine Kosten besorgt werden würde .«

8- 7-

Die von den Legions -, Korps - und Kompagniekommandanten angeordneten Ererzitien , Ausrückungen und Versamm¬

lungen werden gleichfalls als regelmäßiger Dienst angesehen.

8- 8.

Die Korpskommandanten und Hauptleute sind verflichtet , bei den in dem Tagsbefehle angeordneten Kommandanten-

und Hauptmannsfitzungen entweder persönlich zu erscheinen , oder einen Stellvertreter zu bevollmächtigen.

89 .

Die Wehrmänner der akademischen Legion sind , wenn sie die Waffen tragen , verpflichtet , die Offiziere der Natio¬

nalgarde und des Militärs , sobald sie die Abzeichen tragen , so wie alle Posten zu salutiren.

8. 10.

Im Falle der Uebertretung dieser Dienstvorschriften erfolgt für das erste Mal die Rüge des Hauptmanns , im

zweiten Falle die Rüge des Korpskommandanten , beim dritten Male die Rüge des Legionskommandos ; im Falle der noch¬

maligen Uebertretung das Urtheil des Disziplinargerichtes . Es bleibt jedoch unbenommen , besonders qualifizirte Fälle schon

das erste Mal vor das Disziplinargericht zu bringen.

8. 11-

Die Strafen , welche das Disziplinargericht verhängt , find : Rüge durch das Kompägnie -Kommando , durch das

Korps -Kommando , durch das Legions -Kommando im Aufträge des Disziplinargerichtes und endlich Ausschließung aus der

Legion , welche dem Nationalgarde -Ober -Kommando anznzeigen ist.

z, .r
DaS Disziplinargericht besteht aus dem Legions -Kommandanten , zwei Korps -Kommandanten , zwei Hauptleuten,

zwei Rottenführern , zwei Garden , welche vom Ober -Kommando der Legion beordert werden , und dem Auditor . Zur Beur-

theilung über Schuldig oder Nichtschuldig werden diesem Gerichte zwölf Geschworne beigegeben , zu welchem Behufe jede

Kompagnie zwei Vertranensmännner zu wählen hat , ans welchen Zwei -nnd -sechzig durch das Loos die zwölf Geschworne»

bestimmt werden . Sowohl der Kläger als der Geklagte haben das Recht , je drei Geschworne zurückzuweisen ; im Falle der

Richtzurückweisung von dem einen oder dem anderen Theile werden die Auszuscheidenden durch das Loos bestimmt . Nach

dem Spruche der Geschworne » bestimmt das Disziplinargericht das Strafausmaß.

Wien,  den 1. September 1848.

Gedruckt bei U. Klopf son . und Merander Eurich.
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